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Kleinmann GmbH

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Reinigungsset für IPADS

Produktidentifikator

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 

wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Reinigung

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Kleinmann GmbHFirmenname:

Am Trieb 13Straße:

D-72820 Sonnenbühl-UndingenOrt:

Telefon: +49 (0) 7128 92 92 0 Telefax:+49 (0) 7128 92 92 92

Abt. ChemieAnsprechpartner:

E-Mail: chemistry@kleinmann.net

www.kleinmann.netInternet:

++49 7128 9292-15

Mo-Fr: 8.00-12.00

Notrufnummer:

Art.-Nr.: DF 1007

Weitere Angaben

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

Kennzeichnungselemente

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

GHS-Einstufung

Anteil

EinstufungCAS-Nr.

REACH-Nr.

Index-Nr.

EG-Nr. Bezeichnung

1 - 5 %1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether203-539-1

R10-67107-98-2

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336603-064-00-3

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen
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Produkt nicht auf der Haut trocknen lassen. Mit reichlich Wasser abwaschen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei 

andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel

Bei Brand: Schaum zum Löschen verwenden.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar

Hinweise für die Brandbekämpfung

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

 Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Umweltschutzmaßnahmen

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

 Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr. 

Kategorie
F/m³mg/m³ml/m³BezeichnungCAS-Nr. Art

2(I)1001-Methoxy-2-propanol107-98-2 370

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Keine Daten verfügbar

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz 

sorgen.

Schutz- und Hygienemaßnahmen
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farblos

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert (bei 20 °C): 6,8-8,5

Zustandsänderungen

100 °CSiedepunkt:

~ 75 °CFlammpunkt:

Keine Entzündung, Explosion, Selbsterhitzung oder sichtbare Zersetzung.

Explosionsgefahren

nicht bestimmtZündtemperatur:

Keine Entzündung, Explosion, Selbsterhitzung oder sichtbare Zersetzung.

Brandfördernde Eigenschaften

Dichte: 0,995 g/cm³

Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Reaktivität

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar

Zu vermeidende Bedingungen

Keine Daten verfügbar

Unverträgliche Materialien

Keine Daten verfügbar

Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

hSpeziesDosisMethodeExpositionswege

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether

Akute orale Toxizität RatteLD50 > 5000 mg/kg

Akute dermale Toxizität KaninchenLD50 11000 mg/kg

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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Toxizität

CAS-Nr. Bezeichnung

hAquatische Toxizität Methode SpeziesDosis

1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether107-98-2

LC50 4600 - 10000 mg/lAkute Fischtoxizität Leuciscus idus 96

Akute Algentoxizität ErC50 > 1000 mg/l Selenastrum capricornutum 72

Akute Crustaceatoxizität EC50 > 500 mg/l Daphnia magna 48

Bioakkumulationspotential

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowCAS-Nr. Bezeichnung

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether -0,437

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Verfahren zur Abfallbehandlung

Empfehlung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Seeschiffstransport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Lufttransport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 

oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze

10 Entzündlich.

67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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